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Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 
 

Nr. 12   Sonnabend 29. November 2025  32. Jahrgang 

Weihnachtslied 
Von Theodor Storm 

 
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
Ein milder Stern herniederlacht; 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
Und hauchen durch die Winterlüfte, 
Und kerzenhelle wird die Nacht.  
 
Mir ist das Herz so froh erschrocken, 
Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fernher Kirchenglocken 
Mich lieblich heimatlich verlocken 
In märchenstiller Herrlichkeit. 
 
Ein frommer Zauber hält mich wieder, 
Anbetend, staunend muss ich stehn; 
Es sinkt auf meine Augenlider 
Ein goldner Kindertraum hernieder, 
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

Liebe Einwohner, 

das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist Zeit, innezuhalten, auf das Erreichte zurückzublicken und 
sich auf das kommende Jahr zu freuen. In dieser besinnlichen Zeit möchte ich mich ganz 
herzlich bei Ihnen allen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Gemeinsam haben wir viele Herausforderungen gemeistert und zahlreiche Projekte 
in unserer Gemeinde vorangetrieben. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, auch im Namen des Gemeinderates, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
 

Ihr Bürgermeister Roland Höhne 



Aus der Gemeinderatssitzung am 20.11.2025 
 

 

Informationen zu Veränderungen im Bereich des 

Friedhofes im OT Herwigsdorf 
 

Als Gast zu diesem Tagesordnungspunkt nahm Pfarrer 
Friedemann Bublitz teil. Er informierte den Gemeinderat zu 
verschiedenen Veränderungen im Ortsteil Herwigsdorf. So 
ist geplant, das Pfarrhaus perspektivisch zu veräußern. 
Damit verbunden ist der Wegfall des Gebäudes für weltliche 
Trauerfeiern. Zukünftige Herausforderungen sind deshalb 
die Nutzungsmöglichkeiten der Kirche, die 
Friedhofszufahrt, Parkmöglichkeiten sowie die Toilette. 
Abschließend bittet der Pfarrer im Namen des 
Kirchvorstandes die Gemeinde um Unterstützung bei den 
anstehenden umfangreichen Aufgaben. Die Gemeinderäte 
sind sich einig, dass die geschilderten Probleme im 
öffentlichen Interesse stehen. In den nächsten Wochen wird 
der Bürgermeister deshalb die Unterstützungsmöglichkeiten 
prüfen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. 
Bisher bezuschusst die Gemeinde jährlich die kirchlichen 
Friedhöfe mit einem Betrag pro Grablager, da diese 
aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung und der 
kommunalen Friedhofspflicht eine wichtige öffentliche 
Aufgabe erfüllen. 
 

2. Beratung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 
 

Der Bürgermeister informiert die Gemeinderäte über die 
Eckpunkte des 2.Haushaltsentwurfes. Der Planentwurf für 
das Jahr 2026 sieht nunmehr ordentliche Erträge in Höhe 
von 2.970.590 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe 
von 3.142.220 € vor. Somit beträgt das ordentliche Ergebnis 
-171.630 €. Nach der möglichen Verrechnung der 
Abschreibungen bis zum 31.12.17 mit dem Basiskapital 
verbleibt ein positiver Betrag von 4.660 €. Damit ist im 
vorliegenden 2. Haushaltsentwurf der Ausgleich gelungen. 
Der Schuldenstand wird zum Ende des Jahres 2026 noch 
54.689,33 € das entspricht einer Pro - Kopf - Verschuldung 
zum 31.12. von 36,07 €.  
 

Beratung und Beschlussfassung zur geplanten 

Baumaßnahme „Grundhafter Ausbau der 

Niederhofstraße“ 
 

Über die Förderrichtlinie „VwV Kommunale 
Straßenbaubudgets“ hat die Gemeinde einen Antrag ab 2027 
für den grundhaften Ausbau der Niederhofstraße gestellt. 
Für dieses Verfahren müssen die Planungsunterlagen bis 
einschließlich der Genehmigung vorliegen. Da in diesem 
Jahr noch keine Planungsleistungen im Haushalt enthalten 
sind, lag den Gemeinderäten eine Beschlussvorlage zu 
außerplanmäßigen Ausgaben vor. Nach kurzer Beratung 
beschlossen die Gemeinderäte diese für das Haushaltsjahr 
2025 in Höhe von 9.260,33 € in dem Produkt/Sachkonto 
54.1.0.01.00/096000 (Planung Niederhofstraße). 
 

Informationen 
 

►Sanierung der Stützmauer 4 an der S 143 und Bau 
eines Fußweges 
 

Die Brücke zur Dorfstraße 47 ist weitestgehend 
fertiggestellt. Zurzeit wird die zweite Brücke errichtet. Die 
Bauarbeiten sind insgesamt soweit fortgeschritten, dass 
wenn keine Probleme auftreten, die Strecke über den Winter 
mittels Ampel freigegeben wird. Ein genauer Termin steht 
noch nicht fest. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamente der neuen Brücke 

 
►Umbau EG Wohnung Dorfstraße 36 zur Bücherei 
Die Bauarbeiten in der Bücherei sind weitestgehend 
abgeschlossen. Zurzeit erfolgt die aufwendige Sanierung 
des Flures, wo das Unterbringen der Garderobe geplant ist. 
Die Inbetriebnahme der neuen Bücherei ist für April 2026 
geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung und des Haushalts-
planes 2026 der Gemeinde Rosenbach 
 

(Die ortsübliche Bekanntgabe erfolgte bereits am 

24.11.25 an den Anschlagtafeln) 
 

Gemäß §§ 74 - 76 der SächsGemO erfolgt die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 der 
Gemeinde Rosenbach. Die Einsichtnahme in den 
Entwurf ist in der Zeit vom 26.11.25 bis 04.12.25 
im Gemeindeamt, Steinbergstraße 1 zu den üblichen 
Dienststunden möglich. Einwohner und 
Abgabepflichtige haben die Möglichkeit, an den 
Tagen der Auslegung sowie in der Zeit vom 
05.12.25 bis 15.12.25 Einwendungen gegen den 
Entwurf zu erheben. 

Information des Landratsamtes zum 
Abfallkalender 2026 
 
Der Abfallkalender für 2026 im Landkreis Görlitz wird 
ab Dezember 2025 nicht mehr automatisch in Papierform 
an alle Haushalte verteilt. Stattdessen wird der Kalender 
digital bereitgestellt, und bei Bedarf können Bürger 
Druckexemplare ab sofort zu den Öffnungszeiten im 
Gemeindeamt abholen. Die Umstellung erfolgt, um 
Ressourcen zu sparen und dem verbreiteten 
Nutzerverhalten zu folgen. 



Bekanntmachungen 

 Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 
 22.12. – 02.01.2026 geschlossen! 
 

 Das Gemeindeblatt für den Monat Januar 
erscheint am Sonnabend, den 10.01.2026 

 Redaktionsschluss ist der 02.01.2026 
 

 Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
     16.12.2025 um 19:00 Uhr statt. 
 

 Sirenenprobelauf: Mittwoch, den 03.12.2025 
 

 Termine Abfallentsorgung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hundertjährige prophezeit für 

Dezember 
 

Auch der Dezember beginnt mit Kälte, 

Nebel, Schneeschauern und 

rauem Wind. Am Nikolaustag, 

den 6. schneit es heftig. Am nächsten Tag 

klart der Himmel auf und die Tage werden bis zum 

20. hell und kalt. Am Heiligabend wird es 

mild. Es regnet in tieferen Lagen. Zum 

Jahresende fällt wieder Schnee. Die 

Silvesternacht ist grimmig kalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  

Donnerstag, 04.12.2025  20:00 Uhr  
Kommandositzung 
Samstag, 13.12.2025  19:00 Uhr 
Dienstversammlung zum Jahresende 
Jugendfeuerwehr 

Freitag, 09.01.2026 
Arbeitsschutz 
Freitag, 17.01.2026 
Rodelfasching in Oybin 
Ortsfeuerwehr Bischdorf 

Mittwoch, 10.12.2025   19:30 Uhr 
Kommando 
Samstag, 13.12.2025   19:00 Uhr 
Arbeitsschutzbelehrung und Weihnachtsfeier 

 

Medizinische Mitteilung 
 

 Weihnachtsurlaub Physiotherapie Rabe  
Sehr geehrte Patienten!  
Wir haben vom 22.12. – 02.01.2026  
folgende Öffnungszeiten:  
Mo  22.12.  09.-11:00 Uhr 
Di 23.12.  09.- 11:00 Uhr 
 
Mo 29.12.  09.-11:00 Uhr 
Di 30.12.  09.- 11:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
Fr 02.01.  geschlossen 
 
Wir wünschen allen Patienten und deren Familien eine 
schöne Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr! 
Tel. 482447 mit AB 

******************** 
Arztpraxis Dr. med. Andrea Höhne  

 

Das Team der Arztpraxis bedankt sich für das 
entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2025 und 
wünscht Ihnen und Ihren Lieben von Herzen ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen 
guten Start in das neue Jahr. Möge es Ihnen 
Gesundheit, Freude und viele schöne Momente 
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restabfall 09.12. / 22.12.  

Bioabfall 02.12./ 16.12./30.12. 

Gelbe Tonne 01.12 / 31.12. 

Blaue Tonne 09.12. 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes: 
Roland Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:   info@gemeinde-rosenbach.de 
Homepage: www.gemeinde-rosenbach.de 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde           14.00 – 18.00 Uhr 
Wir bitten um vorherige Terminabsprache 



G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen 

ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 
 

OT Bischdorf 

am 03.12.  Herr Klaus-Peter Rötschke  zum 84. Geburtstag 
am 14.12.  Frau Bärbel Rötschke  zum 79. Geburtstag 
am 19.12.  Frau Helga Neumann  zum 85. Geburtstag 
am 04.01.  Herr Jochen Heidisch  zum 83. Geburtstag 
 
OT Herwigsdorf 

am 18.12.  Frau Christine Klose   zum 79. Geburtstag 
am 01.01.  Frau Ute Sobetzko   zum 80. Geburtstag 

 

TSV Herwigsdorf 1891 e V. 

Punktspiele Herren 

 So. 07.12.2025, 14:00 Uhr, TSV Herwigsdorf 1891 e.V. : SpG Schönbacher FV 
 

Hallenkreismeisterschaften 

A-Junioren - So. 14.12.2025, 14:30 Uhr, Jahnsporthalle Görlitz  

Herren - Sa. 27.12.2025, 15:00 Uhr, Jahnsporthalle Görlitz            

 

Der TSV Herwigsdorf wünscht allen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Fest! 

 

 

 

 

Bekanntgabe des Vorstandswechsels beim SV Bischdorf 

 

 

Der SV Bischdorf bedankt sich herzlich bei dem bisherigen Vorstand: 
Simone Döring, Ingrid Kregel und Gabi Arndt  

für die geleistete Arbeit, das große Engagement und ihre Unterstützung in den 
vergangenen Jahren. 

 
Wir freuen uns, den neuen Vorstand vorzustellen: 

Madlen Krug, Stefanie Schmidt und Corina Franke. 
Wir wünschen allen Mitgliedern, Rosenbachern und Freunden eine friedliche Adventszeit  

mit vielen besinnlichen Stunden im Kreise der Familie, ein schönes Weihnachtsfest 
 und einen guten Start ins neue Jahr 2026! 

Ihr SV Bischdorf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jahreskalender „Rosenbach 2026“ 
Die Kalender sind in zwei Größen, zum unveränderten Preis von 7,50 € und 12,00 € 
bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: 
 

• Gemeindeverwaltung, Steinbergstraße 1 

• Einkaufsquelle Birgit Bielß, Untere Dorfstraße 51 
 



 

Die Gemeindeverwaltung Rosenbach 

lädt alle Rosenbacher 

Seniorinnen und Senioren 

ganz herzlich zu der Weihnachtsfeier am 
 

Donnerstag, den 11.12.2025, 14.30 Uhr  

 in das Vereinshaus des  

Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein e.V.  

an der Niederhofstraße ein  
 

Die Kinder der Grundschule Herwigsdorf und 

 der Kita Rotsteinzwerge unterhalten Sie  

mit einem kleinen Programm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit strahlenden Augen, bunten Basteleien und vielen 

Liedern stimmen wir uns auf Weihnachten ein. 

Wir wünschen allen Familien und Dorfbewohnern 

frohe und fröhliche Feiertage und ganz viel Freude im 

neuen Jahr! 

die Kita „Rotsteinzwerge“ und der Hort „Gernegroß“ 



 

 

Spielenachmittag in der Buschschenke 
 

Am Samstag, den 03.01.26 ab 16:00 Uhr laden wir herzlich zu einem 
Spielenachmittag in die Buschschenke ein. Wir haben Spiele wie zum 
Beispiel Skat, Doppelkopf oder Rommé da, aber ihr könnt auch gerne Eure 
Favoriten mitbringen! 
Wir freuen uns auf einen geselligen Nachmittag mit interessanten Spielen 
und guter Gesellschaft. 
Für Essen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt! 
Es freut sich auf Euch 
der Oberlausitzer Motorradclub Herwigsdorf e.V 
Vorabinformation: Einen zweiten Spielenachmittag planen wir am 31.01.2026 ab 16.00 Uhr 

 

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen 
Freunden, Unterstützern sowie den 
Vereinen/Organisationen für die Unterstützung 
und angenehme Zusammenarbeit im  
zu Ende gehenden Jahr 2025 bedanken. 
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Adventszeit         
mit vielen besinnlichen Stunden im Kreise der 
Familie    sowie ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das   Jahr 2026. 

 

Oberlausitzer Motorradclub Herwigsdorf e.V 
 
 
 
 
 

Zum Jahresausklang möchten wir unseren Kunden und Geschäfts- 
partnern herzlich Danke sagen für das entgegengebrachte 
Vertrauen 
in unser Unternehmen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in 2025. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche, erholsame 
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2026. 

 

Rosenbach Haustechnik 
     Rico Göhle & Team 

             Stadtweg 4, 02708 Rosenbach 
                   Tel. 03585 468 25 26 
                         Notdienst: 0160 957 365 59 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Neuigkeiten aus der Grundschule 
 

Am 12. November 2025 fand wieder das diesjährige 

Zweifelderballturnier der vierten Klassen in der Turnhalle der 

Grundschule “Am Löbauer Berg” statt. Auch unsere Schule nahm 

mit einer starken Mannschaft an diesem Wettkampf teil. Die 5 

Mädchen und 4 Jungen kämpften gegen die Mannschaften aus 

Löbau, Kittlitz, Kleindehsa und Beiersdorf. Alle Sportler spielten fair 

und mit großem Einsatzwillen. Unser Herwigsdorfer Team zeigte 

überragende Leistungen und ging verdient als Sieger aus dem 

Turnier.  

Wir drücken den Sportlerinnen und Sportlern alle Daumen, wenn sie 

am 27. November 2025 unsere Schule beim Kreisfinale in Zittau 

würdig vertreten. 
 

 

 

 
 

Eine frohe Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest  

wünschen wir allen Kunden, Freunden  

und Bekannten, verbunden mit dem Dank  

für Ihre Treue und das entgegenbrachte Vertrauen. 
 

Der Weihnachtsbaumverkauf beginnt in diesem Jahr  
am Samstag, dem 06.12.2025. 

Eine Auswahl an Nordmanntannen und Blaufichten,  
sowie Weihnachtsbäume im Topf stehen für Sie bereit. 

 

Baumschule Frank Neumann, Inh. Uwe Neumann 
Siedlung 19, 02708 Rosenbach 

 



 



 
 

Die Rosenbacher LandFrauen laden alle Interessierten zu unseren 
Veranstaltungen im Dezember herzlich ein! 

 
 
 Wandertreff am Mittwoch, 03.12.2025 
 Ziel: Obercunnersdorf mit Führung (7,00 EUR/Person) 
 Treffpunkt: 13.00 Uhr Parkplatz Sportplatz Herwigsdorf 
 Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 
 
 
 
Adventskalendertürchen am Mittwoch 03.12.2025, ab 15.30 Uhr 
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder" 
Gemütliches vorweihnachtliches Singen für Groß und Klein 
mit Mitgliedern der Singegemeinschaft Kittlitz 
bei selbst gebackenen Plätzchen, Kaffee und Kuchen 
Ort: Veranstaltungsraum bei Radau e.V. in Herwigsdorf 
 
 
 

Kreativnachmittag "Basteln für den Adventsmarkt" 
am Montag, 08.12.2025, 16.30 Uhr 
im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 

 
 
 
 Spielenachmittag 
 am Mittwoch 10.12.2025, 14 Uhr 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Ansprechpartner: Uschi Vogel (Tel.-Nr. 01522 8056629) 
 
 
 

Weihnachtsfeier (nur für Vereinsmitglieder)  
am Donnerstag 18.12.2025.  

Weitere Einzelheiten dazu geben wir  
in unserer Whats-App-Gruppe bekannt. 

 
Über euer Kommen freuen sich die Rosenbacher LandFrauen. 

 
 

Wir wünschen allen Rosenbacherinnen und 

Rosenbachern eine besinnliche Adventszeit, ein ruhiges 

Weihnachtsfest im Kreise der Familie und für das Jahr 

2026 alles Gute.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Liebe Rosenbacher, 
wieder ist ein Jahr vergangen und die Feldarbeiten neigen  
sich ihrem Ende zu. Nun freuen wir uns auf ruhige und  
besinnliche Tage. 

 
Die Mitarbeiter der Agrofarm möchten sich herzlich bei allen 
Rosenbachern, für das Verständnis und die Unterstützung  
unserer täglichen Arbeit, bedanken. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit,  
frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr! 

  
Der Vorstand und die Mitarbeiter 
der Agrofarm Herwigsdorf eG  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

"Ein energiereiches Jahr neigt sich dem Ende zu.  

Ich freue mich über all die Begegnungen, die in meiner Praxis stattfinden  

durften -auch wenn der Anlass manchmal kein leichter ist.  

Für mich ist jede dieser Begegnungen eine persönliche Bereicherung. 
 

Gerade deshalb danke ich allen Patienten und Patientinnen, sowie deren Angehörigen von Herzen 

für das mir entgegengebrachte Vertrauen!   
 

Ich wünsche Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,  
einige ruhige Stunden und 
einen guten Start in das neue Jahr!" 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABWASSERZWECKVERBAND LÖBAU-NORD 

Georgewitzer Straße 54 

02708 Löbau 
 
 

Bekanntmachung Jahresabschluss des AZV Löbau Nord für das Geschäftsjahr 2024 

Feststellung des Ergebnisses 

 

 

 
 

 

Die DONAT WP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Jahresabschluss und Lagebericht des AZV Löbau-Nord zum 

31.12.2024 gem. § 59 Abs. 3 SächsKomZG i.V.m. § 110 SächsGemO und § 17 SächsEigBG geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk 

erteilt:  

 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An den Abwasserzweckverband Löbau Nord, Löbau 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverband Löbau Nord, Löbau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 

Abwasserzweckverband Löbau Nord, Löbau, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

 

Bezeichnung per 31.12.2024 per 31.12.2023

Bilanzsumme 43.373.415,87 € 42.500.505,92 €

Aktivseite

Anlagevermögen 39.411.788,37 € 39.500.310,59 €

Umlaufvermögen 3.961.627,50 € 3.000.195,33 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 €

Passivseite

Eigenkapital 22.932.556,55 € 22.717.876,08 €

Allgemeine Rücklage 6.111.846,77 € 6.111.846,77 €

Kapitalrücklage 13.992.540,83 € 13.873.813,00 €

Gewinn/-verlustvortrag 2.732.216,31 € 3.087.132,57 €

Jahresergebnis 95.952,64 € -354.916,26 €

Sonderposten für Investitionszuschüsse 11.055.327,00 € 11.048.677,00 €

Empfangene Ertragszuschüsse 57.801,00 € 58.958,00 €

Rückstellungen 406.206,38 € 298.531,48 €

Verbindlichkeiten 8.921.524,94 € 8.376.463,36 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 €

Summe der Einnahmen 3.330.325,89 € 2.854.445,23 €

darunter Umsatzerlöse 2.901.913,74 € 2.499.451,57 €

Summe der Aufwendungen 3.234.373,25 € 3.209.361,49 €

Das Jahresergebnis in Höhe von € 95.952,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen 

Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens  und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. 

Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 

Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Sächsische 

Eigenbetriebsverordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 

und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen 

Eigenbetriebsverordnung und den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertragslage des Zweckverbandes 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbandes zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 

ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die 

Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 

Zweckverbandes bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann. 

 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 

 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 

vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes. 

 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 

Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 

abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 

sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während 

unserer Prüfung feststellen." 

 

Dresden, den 11. September 2025                                                      DONAT WP GmbH 

                                                                                                    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

        Donat 

        Wirtschaftsprüfer“ 

 

Auf der Grundlage des § 18 der Zweckverbandssatzung des AZV Löbau-Nord und in Übereinstimmung mit § 88 der SächsGemO und § 

59 SächsKomZG, wurde durch die Mitglieder der Verbandsversammlung am 04.11.2025, mit Beschluss-Nr. 08/2025 der 

Jahresabschluss 2024 festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 mit Lagebericht liegt in der Geschäftsstelle des AZV Löbau-Nord, 

Georgewitzer Straße 54, Zimmer 120 in 02708 Löbau vom 02.12.2025 bis 22.12.2025 zu den Öffnungszeiten Montag und Freitag von 

8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr und Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 

15:00 Uhr aus. 

 

 

 

Höhne  

Verbandsvorsitzender 



 



 


